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Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
 
 
Die Abgeordneten zum Nationalrat Neubauer, Kolleginnen und Kollegen haben am 

9. Dezember 2014 unter der Nr. 3251/J an mich eine schriftliche parlamentarische 

Anfrage betreffend Ausweitung des ORF „Live-Streams“ auf Südtirol gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

 

Zu den Fragen 1 bis 3: 

 Welche ist konkret die gesetzliche Grundlage, aufgrund derer die Mehrzahl der 
via „Live-Stream“ ausgestrahlten ORF-Sendungen in Südtirol nicht empfangen 
werden kann? 

 Welche Initiative muss seitens Südtirols bzw. der Südtiroler Landesregierung er-
griffen werden, damit auch dort künftig der ORF „Live-Stream“ empfangen werden 
kann? 

 Werden Sie, nun in Kenntnis dieser Situation, Initiativen setzen, um dem Wunsch 
eines großen Teils der Sodtiroler Bevölkerung zu entsprechen? 
a) Wenn ja, welche? 
b) Wenn nein, warum nicht? 

 

Die Anfrage bezieht sich auf im Rahmen der Geschäftstätigkeit des ORF getroffene 

beziehungsweise zu treffendende Entscheidungen. Gemäß dem Bundesverfas-

sungsgesetz vom 10. Juli 1974 über die Sicherung der Unabhängigkeit des Rund-

funks und dem dazu in Ausführung ergangenen ORF-Gesetz ist eine Ingerenz der 

Organe der Vollziehung (abgesehen von der Kontrolle durch die verfassungsrechtlich 
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unabhängig gestellte KommAustria) auf die Tätigkeit des ORF ausgeschlossen. In-

haltlich betrifft die Anfrage zudem Fragen des Urheberrechts und somit keinen Ge-

genstand meines Vollzugsbereichs. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Dr. OSTERMAYER 
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